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§ 22 Geo.
Geschäftsverteilungsübersichten

 Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Bei jedem Gerichte sind die Anordnungen für die Geschäftsverteilung jeweils in einer Übersicht

zusammenzufassen. Aus der Übersicht müssen die einzelnen Geschäftsgruppen, die Nummern der

Gerichtsabteilungen, die Namen der Richter (Vorsitzenden und Senatsmitglieder) und Rechtspfleger, des

Vorstehers der Geschäftsstelle, der Leiter der Geschäftsabteilungen und des Rechnungsführers, endlich die

Bezeichnung der diesen Personen und den einzelnen Geschäftsabteilungen zugewiesenen Amtszimmer

ersichtlich sein.

2. (2)Diese Übersichten sind zu vervielfältigen, allenfalls in Druck zu legen, am Eingang und auf den Gängen des

Gerichtsgebäudes, in der Einlaufstelle sowie in jeder Gerichtsabteilung anzuschlagen und durch Eintragung aller

Änderungen, nach Bedarf durch Neuauflage, fortlaufend auf dem richtigen Stande zu erhalten.

3. (3)In der Geschäftsabteilung des Gerichtsvorstehers sind diese Übersichten und alle sonstigen auf die

Geschäftsverteilung bezüglichen Verfügungen zu sammeln.
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